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Freier Dienstleistungsverkehr 

§ 37. (1) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder einer sonstigen Vertragspartei des 
EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die den ärztlichen Beruf in einem 
anderen Mitgliedstaat der EU oder einer sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft rechtmäßig ausüben, dürfen von ihrem ausländischen Berufssitz oder 
Dienstort aus im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs in Österreich unter der entsprechenden 
Berufsbezeichnung gemäß § 43 Abs. 2 ärztlich tätig werden. Die Erbringung einer Dienstleistung im 
Sinne der folgenden Absätze liegt vor, wenn die ärztliche Tätigkeit vorübergehend und gelegentlich 
erfolgt, was im Einzelfall, insbesondere anhand der Dauer, der Häufigkeit, der regelmäßigen Wiederkehr 
und der Kontinuität der Tätigkeit, zu beurteilen ist. 

(2) Der Dienstleistungserbringer unterliegt bei Erbringung der Dienstleistung den Vorschriften über 
Berufspflichten und dem Disziplinarrecht dieses Bundesgesetzes. Im Sinne des § 49 Abs. 1 hat der 
Dienstleistungserbringer über die für die gewissenhafte Erbringung der Dienstleistung erforderlichen 
Sprachkenntnisse zu verfügen. Wenn der Dienstleistungserbringer gegen Vorschriften über 
Berufspflichten oder das Disziplinarrecht verstößt, hat die Österreichische Ärztekammer dies zusätzlich 
unverzüglich der zuständigen Behörde des Heimat- oder Herkunftsstaates gemäß Abs. 3 Z 2 anzuzeigen. 

(3) Vor der erstmaligen Erbringung einer Dienstleistung, die einen vorübergehenden Aufenthalt in 
Österreich erfordert, hat der Dienstleistungserbringer der Österreichischen Ärztekammer im Wege der 
Ärztekammer jenes Bundeslandes, in dem die Dienstleistung erbracht werden soll, unter Beifügung 
folgender Urkunden schriftlich Meldung zu erstatten: 

 1. Nachweis über die Staatsangehörigkeit, 

 2. Bescheinigung der zuständigen Behörde des Heimat- oder Herkunftsstaates, aus der hervorgeht, 
dass der Dienstleistungserbringer rechtmäßig zur Ausübung des angestrebten Berufes als 
approbierter Arzt, Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt niedergelassen ist und dass ihm die 
Ausübung des ärztlichen Berufes zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht 
vorübergehend, untersagt ist, und 

 3. Berufsqualifikationsnachweis. 

Die Urkunden sind im Original oder in beglaubigter Abschrift und fremdsprachige Urkunden 
erforderlichenfalls in beglaubigter Übersetzung vorzulegen. Die Österreichische Ärztekammer kann von 
den zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaates für jede Erbringung einer Dienstleistung 
alle Informationen über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung und die Vertrauenswürdigkeit (gute 
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Führung) des Arztes sowie Informationen darüber, ob gegen ihn berufsbezogene Maßnahmen im Sinne 
des § 30 Abs. 1 Z 1 vorliegen, einholen. 

(4) Die Meldung gemäß Abs. 3 ist einmal jährlich, gerechnet ab dem Datum des Eingangs der 
Meldung bei der zuständigen Ärztekammer, zu erneuern, wenn der Dienstleistungserbringer weiter 
beabsichtigt, während des betreffenden Jahres Dienstleistungen in Österreich zu erbringen. Im Fall einer 
wesentlichen Änderung gegenüber dem in den Urkunden gemäß Abs. 3 Z 1 bis 3 bescheinigten 
Sachverhalt sind die hiefür erforderlichen Urkunden neuerlich vorzulegen. 

(5) Die Österreichische Ärztekammer hat vor Aufnahme der Dienstleistung in Österreich die 
ärztliche Qualifikation des Dienstleistungserbringers nachzuprüfen, sofern 

 1. die Nachprüfung zur Verhinderung einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Gesundheit des 
Dienstleistungsempfängers auf Grund einer mangelnden Berufsqualifikation des 
Dienstleistungserbringers erforderlich ist und 

 2. der Dienstleistungserbringer keine entsprechende Berufsqualifikation gemäß § 5 nachweist. 

(6) Die Österreichische Ärztekammer hat den Dienstleistungserbringer innerhalb eines Monats nach 
Eingang der vollständigen Meldung gemäß Abs. 3 

 1. über ihre Entscheidung, seine Qualifikation nicht nachzuprüfen, oder 

 2. bei Vornahme der Nachprüfung über deren Ergebnis 

zu unterrichten. Wenn Schwierigkeiten, insbesondere inhaltliche oder formale Verfahrensfragen, 
auftreten, die zu einer Verzögerung führen könnten, hat die Österreichische Ärztekammer den 
Dienstleistungserbringer jedenfalls innerhalb eines Monats über die Gründe der Verzögerung sowie über 
den Zeitplan der Entscheidung zu unterrichten. Die Entscheidung über die Nachprüfung gemäß Abs. 4 hat 
jedenfalls spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage der vollständigen Unterlagen zu erfolgen. 

(7) Wenn die Nachprüfung ergibt, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen der ärztlichen 
Qualifikation des Dienstleistungserbringers und der entsprechenden österreichischen ärztlichen 
Ausbildung besteht und mit einer Gefährdung der Gesundheit des Dienstleistungsempfängers einhergeht, 
hat die Österreichische Ärztekammer dem Dienstleistungserbringer innerhalb eines Monats ab Zustellung 
der Entscheidung die Möglichkeit zu geben, im Rahmen einer Eignungsprüfung nachzuweisen, dass er 
die fehlenden Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten erworben hat. Wenn der Dienstleistungserbringer 
diesen Nachweis nicht erbringen kann, hat der Präsident der Österreichischen Ärztekammer ihm die 
Erbringung von Dienstleistungen mit Bescheid zu untersagen. 

(8) Die Erbringung der Dienstleistung darf 

 1. in Fällen des Abs. 5 nach positiver Entscheidung der Österreichischen Ärztekammer oder, wenn 
keine Entscheidung erfolgt, nach Ablauf der in den Abs. 6 und 7 angeführten Fristen, 

 2. ansonsten nach Meldung und Eingang der vollständigen und mangelfreien Unterlagen gemäß 
Abs. 3 

aufgenommen werden. 

(9) Die Österreichische Ärztekammer hat den Dienstleistungserbringer aufgrund seiner Meldung in 
die Ärzteliste mit dem Hinweis auf seine Eigenschaft als Dienstleistungserbringer einzutragen. Die 
Eintragung ist zu löschen, wenn eine Voraussetzung für die Dienstleistungserbringung weggefallen ist. 
Die Eintragung begründet keine Zugehörigkeit zu einer Ärztekammer. § 27 ist nicht anzuwenden. 

(10) Der Dienstleistungserbringer oder sein Dienstgeber haben erforderlichenfalls der 
Österreichischen Ärztekammer die Unterlagen vorzulegen, die für die Beurteilung, ob die vom 
Dienstleistungserbringer ausgeübte Tätigkeit den Anforderungen an die Erbringung einer Dienstleistung 
gemäß Abs. 1 entspricht. Wenn die Beurteilung ergibt, dass die Tätigkeit nicht nur vorübergehend und 
gelegentlich erfolgt, ist dieses Ergebnis dem Dienstleistungserbringer mitzuteilen und, sofern die 
Fortsetzung der ärztlichen Tätigkeit im selben Ausmaß angestrebt wird, auf das Erfordernis der 
Eintragung in die Ärzteliste im Rahmen der Niederlassung hinzuweisen. Wenn der 
Dienstleistungserbringer die Tätigkeit nicht auf das Ausmaß einer Dienstleistungserbringung gemäß 
Abs. 1 reduziert und zugleich die Eintragung in die Ärzteliste gemäß § 27 beantragt, hat die 
Österreichische Ärztekammer einen Feststellungsbescheid zu erlassen, wonach unter den gegebenen 
Bedingungen die Ausübung einer weiteren ärztlichen Tätigkeit in Österreich durch den 
Dienstleistungserbringer nicht zulässig ist. 

(11) Die Organisation und Durchführung der Eignungsprüfung gemäß Abs. 7 obliegt der 
Österreichischen Ärztekammer, die sich dazu der Österreichischen Akademie der Ärzte bedienen darf. 
Die Österreichische Ärztekammer hat nähere Vorschriften über die Organisation und Durchführung der 
Eignungsprüfung einschließlich eines für die Durchführung der Eignungsprüfung zu entrichtenden 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 3 

Prüfungsentgelts zu erlassen. Bei der Festsetzung des Prüfungsentgelts ist auf den mit der Organisation 
und Durchführung der Prüfung verbundenen Zeit- und Sachaufwand Bedacht zu nehmen. 


